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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Fünftes Gesetz
zur Änderung des Polizeigesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen

Vom 17. Oktober 2017

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Fünftes Gesetz
zur Änderung des Polizeigesetzes
des Landes Nordrhein-Westfalen

Artikel 1

Das Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2003 (GV. 
NRW. S.  441), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1061) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.   In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu §  6a ge-
strichen.

2.  § 6a wird aufgehoben.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 17. Oktober 2017

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.)  Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Joachim  S t a m p

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2017 S. 806
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Gesetz
zur Sicherung der Akkreditierung

von Studiengängen in Nordrhein-Westfalen
Vom 17. Oktober 2017

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Sicherung der Akkreditierung

von Studiengängen in Nordrhein-Westfalen

Artikel 1

Gesetz zur Zustimmung zum Staatsvertrag 
über die Organisation eines gemeinsamen 

Akkreditierungssystems zur Qualitätssicherung 
in Studium und Lehre an deutschen Hochschulen

(Studienakkreditierungsstaatsvertrag) vom 12. Juni 2017
(Studienakkreditierungsstaatsvertragsgesetz)

§ 1

(1) Dem Staatsvertrag zwischen den Ländern der Bun-
desrepublik Deutschland über die Organisation eines ge-
meinsamen Akkreditierungssystems zur Qualitätssiche-
rung in Studium und Lehre an deutschen Hochschulen 
(Studienakkreditierungsstaatsvertrag) vom 12. Juni 2017 
wird zugestimmt. Der Staatsvertrag wird in der Anlage 
veröffentlicht.

(2) Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Staatsvertrags, 
der sich nach seinem Artikel 18 Absatz 1 bemisst, wird 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen bekannt gegeben werden. 

§ 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Artikel 2
Änderung des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung

„Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen 
in Deutschland“

Das Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Stiftung zur 
Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland“ vom 
15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 45), das zuletzt durch Ar-
tikel 7 des Gesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. 
S. 547) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „Gesetz über die Stiftung Akkreditierungsrat (Ak-
kreditierungsratsgesetz)“

 2.  § 1 wird wie folgt gefasst:

 „§ 1
 Name, Rechtsform, Sitz

  (1) Die mit diesem Gesetz in seiner bis zum 23. Ok-
tober 2017 geltenden Fassung unter dem Namen 
„Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutschland“ errichtete rechtsfähige Stiftung des öf-
fentlichen Rechts trägt die Bezeichnung „Stiftung 
Akkreditierungsrat“. Die Stiftung Akkreditierungsrat 
ist eine gemeinsame Einrichtung der Länder für die 
Akkreditierung und Qualitätssicherung in Studium 
und Lehre an deutschen Hochschulen. Die Stiftung 
hat ihren Sitz in Bonn.

  (2) Die Stiftung führt ein in der Satzung geregeltes 
Dienstsiegel.“

 3.  § 2 wird wie folgt gefasst: 

 „§ 2
 Stiftungszweck

  Die Stiftung dient der Erfüllung der folgenden Auf-
gaben:

 1.   sie akkreditiert und reakkreditiert Studiengänge 
und hochschulinterne Qualitätssicherungssyste-
me sowie andere, mit dem Akkreditierungsrat 
und dem jeweiligen Land auf Grundlage der Kri-
terien des Artikel 2 des Studienakkreditierungs-
staatsvertrags vom 12. Juni 2017 abgestimmte 
Verfahren der Qualitätssicherung durch Verlei-
hung des Siegels der Stiftung,

 2.   sie legt unter Berücksichtigung der Entwicklung 
in Europa die Voraussetzungen für die Anerken-
nung von Akkreditierungen durch ausländische 
Einrichtungen fest,

 3.   sie fördert die internationale Zusammenarbeit im 
Bereich der Akkreditierung und der Qualitätssi-
cherung,

 4.   sie berichtet den Ländern regelmäßig über die 
Entwicklung des gestuften Studiensystems und 
über die Qualitätsentwicklung im Rahmen der 
Akkreditierung,

 5.   sie lässt die Agenturen im Sinne des Artikel 3 Ab-
satz  2 Satz  2 des Studienakkreditierungsstaats-
vertrags zu; Voraussetzung für die Zulassung ist 
der durch die Agentur zu führende Nachweis, 
dass sie zuverlässig in der Lage ist, die Aufgaben 
der Begutachtung und der Erstellung des Gutach-
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tens wahrzunehmen; bei den bei dem European 
Quality Assurance Register for Higher Education 
(EQAR) registrierten Agenturen wird dies wider-
legbar vermutet und

 6.   sie unterstützt die Länder bei der Weiterentwick-
lung des deutschen Qualitätssicherungssystems 
und unterbreitet Vorschläge für die nach Artikel 4 
des Studienakkreditierungsstaatsvertrags zu er-
lassenden Rechtsverordnungen.“

 4.  § 3 wird wie folgt gefasst:

 „§ 3
 Zulassung der Agenturen durch den 
 Akkreditierungsrat

  (1) Die Stiftung lässt die Agenturen im Sinne des 
Artikel 3 Absatz  2 Satz  2 des Studienakkreditie-
rungsstaatsvertrags zu.

  (2) Voraussetzung für die Zulassung ist der durch die 
Agentur zu führende Nachweis, dass sie zuverlässig 
in der Lage ist, die Aufgaben der Begutachtung und 
der Erstellung des Gutachtens wahrzunehmen. Bei 
den bei dem EQAR registrierten Agenturen wird dies 
widerlegbar vermutet.“

 5.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „(§ 2)“ durch 
die Angabe „gemäß § 2“ ersetzt.

 b)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Die Stiftung kann zur Deckung ihres Verwal-
tungsaufwandes nach näherer Bestimmung der 
Gebührenordnung Gebühren für die Durchfüh-
rung der Verfahren nach Artikel 3 Absatz  1 des 
Studienakkreditierungsstaatsvertrags und nach 
Artikel 5 Absatz 3 Nummer 5 des Studienakkre-
ditierungsstaatsvertrags erheben. Die Gebühren-
ordnung muss zumindest den die Gebühr begrün-
denden Tatbestand, den Gebührensatz sowie den 
Zeitpunkt ihrer Fälligkeit angeben. Die §§ 3 bis 5, 
9 bis 22 des Gebührengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. August 1999 (GV. NRW. 
S. 524), das zuletzt  durch Gesetz vom 8. Dezem-
ber 2015 (GV. NRW. S.  836) geändert worden ist, 
gelten entsprechend, soweit in der Gebührenord-
nung nichts anderes bestimmt ist. Die Gebühren-
ordnung wird vom Stiftungsrat unter Beteiligung 
der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland be-
schlossen.“

 6.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Ministeri-
ums für Wissenschaft und Forschung“ durch die 
Wörter „für die Hochschulen zuständigen Minis-
teriums“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Die Satzung regelt insbesondere die Vertre-
tung der Organe der Stiftung, die Grundsätze der 
Zusammenarbeit zwischen ihren Organen sowie 
das Nähere zur Aufgabe und Arbeitsweise des 
Akkreditierungsrates, zur Inkompatibilität zwi-
schen der Mitgliedschaft im Akkreditierungsrat 
und einer Agentur, zum Wirtschaftsplan und Jah-
resabschluss, zur Entlastung des Vorstands und 
zur Evaluierung der Arbeit der Stiftung.“

 c)  Folgender Absatz 3 wird angefügt:

   „(3) Die Organe der Stiftung können sich nach 
Maßgabe der Satzung eine Geschäftsordnung ge-
ben.“

 7.  § 7 wird wie folgt gefasst:

 „§ 7
 Akkreditierungsrat

  (1) Der Akkreditierungsrat beschließt über alle An-
gelegenheiten der Stiftung. Insbesondere akkredi-
tiert und reakkreditiert er gemäß Artikel 3 Absatz 5 
des Studienakkreditierungsstaatsvertrags die Studi-
engänge und hochschulinternen Qualitätssiche-
rungssysteme an den deutschen Hochschulen; die 

Akkreditierung und die Reakkreditierung können 
mit einer Bedingung oder einem Vorbehalt des Wi-
derrufs erlassen oder mit einer Aufl age oder dem 
Vorbehalt einer nachträglichen Aufnahme, Änderung 
oder Ergänzung einer Aufl age verbunden werden. Er 
trifft seine Entscheidungen mit der Mehrheit seiner 
Stimmen. Die laufenden Geschäfte der Stiftung gel-
ten als auf den Vorstand übertragen, soweit nicht der 
Akkreditierungsrat sich für einen bestimmten Kreis 
von Geschäften oder für einen Einzelfall die Ent-
scheidung vorbehält.

  (2) Mitglieder des Akkreditierungsrates sind:

 1.   acht Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer 
von staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schulen in der Bundesrepublik Deutschland, die 
zumindest die vier Fächergruppen der Geistes-
wissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, Na-
turwissenschaften und der Ingenieurwissenschaf-
ten repräsentieren müssen,

 2.   eine Vertreterin oder ein Vertreter der Hochschul-
rektorenkonferenz,

 3.   vier Vertreterinnen oder Vertreter der Länder in 
der Bundesrepublik Deutschland,

 4.   fünf Vertreterinnen oder Vertreter aus der berufl i-
chen Praxis, davon eine Vertreterin oder ein Ver-
treter der für das Dienst- und Tarifrecht zustän-
digen Landesministerien,

 5.  zwei Studierende,

 6.   zwei ausländische Vertreterinnen oder Vertreter 
mit Akkreditierungserfahrungen und

 7.   eine Vertreterin oder ein Vertreter der Agenturen 
mit beratender Stimme.

  Die Mitglieder nach Satz  1 Nummer  1 werden auf 
Vorschlag der Hochschulrektorenkonferenz von der 
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 
in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusminister-
konferenz) bestellt. Die Hochschulrektorenkonferenz 
stellt bei ihrem Vorschlag sicher, dass die unter-
schiedlichen Hochschularten und die Fächervielfalt 
eine angemessene Berücksichtigung fi nden und die 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer nicht ei-
ner Hochschulleitung angehören. Die Mitglieder 
nach Satz 1 Nummer 2 und 5 werden von der Hoch-
schulrektorenkonferenz, die Mitglieder nach Satz  1 
Nummer 3 von der Kultusministerkonferenz, die Ver-
treterin oder der Vertreter der für das Dienst- und 
Tarifrecht zuständigen Landesministerien nach 
Satz  1 Nummer  4 von der Kultusministerkonferenz 
im Einvernehmen mit der Ständigen Konferenz der 
Innenminister und -senatoren der Länder, die sonsti-
gen Mitglieder nach Satz 1 Nummer 4 und 6 gemein-
sam von der Kultusministerkonferenz und der Hoch-
schulrektorenkonferenz und das Mitglied nach 
Satz 1 Nummer 7 durch die vom Akkreditierungsrat 
zugelassenen Agenturen benannt und sodann einver-
nehmlich durch die Kultusministerkonferenz und die 
Hochschulrektorenkonferenz für die Dauer von vier 
Jahren bestellt; die Satzung kann für die Studieren-
den eine kürzere Amtszeit vorsehen. Wiederbenen-
nung und -bestellung ist auch mehrfach zulässig. 
Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird das neue 
Mitglied alsbald bis zum Ende der laufenden Amts-
periode benannt und bestellt; Ausnahmen regelt die 
Satzung. Nach Ablauf der Amtszeit bleiben die Mit-
glieder im Amt bis zur Bestellung des Neumitglieds; 
Satz  6 Halbsatz 2 gilt entsprechend. Die Mitglieder 
können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes vom 
Stiftungsrat abberufen werden. Die Mitglieder nach 
Satz 1 Nummer 1 bis 6 können ihre Stimme auf ein 
anderes Mitglied der jeweiligen Mitgliedergruppe 
übertragen.

  (3) Der Akkreditierungsrat wählt aus den Mitglie-
dern nach Absatz  2 Satz  1 Nummer  1, 2 oder 3 für 
die Dauer von vier Jahren seine Vorsitzende oder sei-
nen Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertre-
terin oder Stellvertreter. Beide dürfen nicht dersel-
ben Gruppe nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 2 oder 
3 angehören. Absatz 2 Sätze 5 bis 7 gelten entspre-
chend.
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  (4) Bei Abstimmungen über Gegenstände der in Ar-
tikel 3 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 des Studienakkre-
ditierungsstaatsvertrags genannten Art führen die 
Mitglieder nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 die dop-
pelte Stimme, welche nur einheitlich abgegeben wer-
den kann.

  (5) Die Mitglieder des Akkreditierungsrates werden 
ehrenamtlich tätig. Sie erhalten einen angemessenen 
Ersatz ihrer Auslagen und können eine Aufwands-
entschädigung erhalten.

  (6) Das Nähere, insbesondere zu den Beschlussvor-
aussetzungen und zur Hinzuziehung weiterer bera-
tender Mitglieder, regelt die Satzung.“

 8.  § 9 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Satz  3 werden die Angabe „Sätze 3 bis 5“ 
durch die Angabe „Sätze 5 bis 7“ ersetzt.

 b)   In Satz  4 werden nach dem Wort „Stimme“ die 
Wörter „auf ein anderes Mitglied der jeweiligen 
Mitgliedergruppe nach Satz 1“ eingefügt.

 9.  Dem § 10 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

  „Hinsichtlich der dienstvorgesetzten Stelle für die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Vorstands gel-
ten die allgemeinen arbeits- und beamtenrechtlichen 
Regelungen.“

10.   In § 12 Satz 1 werden die Wörter „Ministeriums für 
Wissenschaft und Forschung“ durch  die Wörter „für 
die Hochschulen zuständigen Ministeriums“ ersetzt.

11. Nach § 12 wird folgender § 13 eingefügt:

 „§ 13
 Übergangsbestimmungen

  (1) Die Satzung der Stiftung ist unverzüglich den 
Bestimmungen dieses Gesetzes anzupassen. Sie tritt 
ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes außer 
Kraft, soweit sie diesem Gesetz widerspricht. Danach 
gelten die Vorschriften dieses Gesetzes, solange die 
Stiftung keine Regelung nach Satz  1 getroffen hat. 
Soweit nach dem Gesetz ausfüllende Regelungen 
notwendig sind, aber nicht getroffen werden, kann 
das für die Hochschulen zuständige Ministerium 
nach Anhörung der Stiftung entsprechende Regelun-
gen erlassen.

  (2) Die Neubildung des Akkreditierungsrates, des 
Vorstands und des Stiftungsrates auf der Grundlage 
dieses Gesetzes erfolgen unverzüglich. Bis dahin 
nimmt der bisherige Akkreditierungsrat nach §  7 
dieses Gesetzes in seiner bis zum 23. Oktober 2017 
geltenden Fassung, der Vorstand nach § 8 dieses Ge-
setzes in seiner bis zum [einsetzen: Tag vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes] geltenden Fassung sowie der 
Stiftungsrat nach §  9 dieses Gesetzes in seiner bis 
zum [einsetzen: Tag vor Inkrafttreten dieses Geset-
zes] geltenden Fassung die in diesem Gesetz für diese 
Organe jeweils vorgesehenen Aufgaben und Befug-
nisse wahr. Endet die reguläre Amtszeit der Mitglie-
der des Akkreditierungsrates, des Vorstands und des 
Stiftungsrates vor der jeweiligen Neubenennung 
oder Neubestellung, ist sie verlängert. Mit der Neu-
bestellung der Mitglieder des Akkreditierungsrates 
nach § 7 Absatz 2, der Mitglieder des Vorstands nach 
§  8 Absatz  2 und des Stiftungsrates nach §  9 Ab-
satz 2 endet die im Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes laufende Amtszeit der bisherigen Mit-
glieder des Akkreditierungsrates, des Vorstands 
sowie des Stiftungsrates.

  (3) Soweit Verfahren der Programmakkreditierung 
oder der Systemakkreditierung im Zeitpunkt des In-
krafttretens des Studienakkreditierungsstaatsver-
trags im Sinne des Artikel 16 Absatz 1 Satz 2 dieses 
Staatsvertrages bereits begonnen haben, bleibt Ak-
kreditierungsrat im Sinne des Artikel 16 Absatz  1 
Satz 1 des Studienakkreditierungsstaatsvertrags der 
bestehende Akkreditierungsrat nach § 7 des Gesetzes 
zur Errichtung einer Stiftung „Stiftung zur Akkredi-
tierung von Studiengängen in Deutschland“. Nach 
der Neubildung des Akkreditierungsrates nach Ab-
satz 2 ist Akkreditierungsrat für die Verfahren nach 
Satz 1 der neu gebildete Akkreditierungsrat.“

12.  Der bisherige § 13 wird § 14 und wie folgt gefasst:

 „§ 14
 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.“

Artikel 3
Änderung des Hochschulgesetzes

Das Hochschulgesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. 
S. 547), das zuletzt durch Ar-tikel 3 des Gesetzes vom 7. 
April 2017 (GV. NRW. S. 414) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.   In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu §  7a ge-
strichen.

2.  § 7 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Die Studiengänge sind nach Maßgabe des Studi-
enakkreditierungsstaatsvertrags vom 12. Juni 2017 
(GV. NRW. S. 806) und der auf seiner Grundlage erlas-
senen Vorschriften zu akkreditieren und zu reakkredi-
tieren. Die Aufnahme des Studienbetriebs setzt den 
erfolgreichen Abschluss der Akkreditierung voraus; 
die aus dem Akkreditierungsverfahren resultierenden 
Aufl agen sind umzusetzen. Ausnahmen von den Sät-
zen 1 und 2 bedürfen der Genehmigung durch das 
 Ministerium. Das Ministerium ist zuständige Landes-
behörde im Sinne der Regelungen des Studienakkre-
ditierungstaatsvertrages, insbesondere im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 1 bis 5 sowie 16 des Studienakkredi-
tierungstaatsvertrages.“

3.  § 7a wird aufgehoben.

4.  § 73 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

  „(4) Hinsichtlich der Akkreditierung der Studien-
gänge gilt § 7 Absatz 1.“

5.  Dem § 84 Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:

  „(5) Bis zum Inkrafttreten des Studienakkreditie-
rungsstaatsvertrags bedürfen die Einführung, Weiter-
führung und Änderung von Studiengängen nach § 60 
sowohl bei den Hochschulen in staatlicher Träger-
schaft als auch bei den staatlich anerkannten Hoch-
schulen der Genehmigung des Ministeriums. Die Ent-
scheidung des Ministeriums nach Satz  1 erfolgt auf 
der Grundlage des Berichts der Akkreditierungsagen-
tur über die Akkreditierung oder Reakkreditierung 
des Studiengangs und kann mit einer Nebenbestim-
mung im Sinne des § 36 Verwaltungsverfahrensgesetz 
versehen werden. Akkreditierungsagenturen im Sinne 
des Satzes 2 müssen im Sinne des § 2 Absatz 1 Num-
mer  1 des Akkreditierungsratsgesetzes vom 15. Feb-
ruar 2005 (GV. NRW. S. 45) in seiner bis zum 23. Okto-
ber 2017 geltenden Fassung akkreditiert worden sein. 
Soweit Verfahren der Programmakkreditierung oder 
der Systemakkreditierung im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Studienakkreditierungsstaatsvertrags im 
Sinne des Artikel 16 Absatz 1 Satz 2 dieses Staatsver-
trages bereits begonnen haben, sind Satz 1 bis 3 hin-
sichtlich der Akkreditierung und Reakkreditierung 
von Studiengängen auch nach Inkrafttreten des Stu-
dienakkreditierungsstaatsvertrags geltendes Recht im 
Sinne des Artikel 16 Absatz  1 Satz  1 des Studien-
akkreditierungsstaatsvertrags.“

Artikel 4
Änderung des Kunsthochschulgesetzes

§ 7 Absatz 1 des Kunsthochschulgesetzes vom 13. März 
2008 (GV. NRW. S. 195), das zuletzt durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310) geändert 
worden ist, wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Besonderheiten der Kunsthochschulen erfordern 
Ausnahmen vom Grundsatz der Akkreditierung in 
künstlerischen Studiengängen. Die Studiengänge sind 
grundsätzlich nach Maßgabe des Studienakkreditie-
rungsstaatsvertrags vom 12. Juni 2017 (GV. NRW. S. 806) 
und der auf seiner Grundlage erlassenen Vorschriften 
unter Berücksichtigung der besonderen Aufgaben der 
Kunsthochschulen zu akkreditieren und zu reakkreditie-
ren. Die Aufnahme des Studienbetriebs setzt den erfolg-
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reichen Abschluss der Akkreditierung voraus; die aus 
dem Akkreditierungsverfahren resultierenden Aufl agen 
sind umzusetzen. Ausnahmen von den Sätzen 2 und 3 
sind nach Maßgabe von Vereinbarungen zwischen dem 
Ministerium und der Kunsthochschule zulässig. Das Mi-
nisterium ist zuständige Landesbehörde im Sinne der 
Regelungen des Studienakkreditierungstaatsvertrags, 
insbesondere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 bis 5 sowie 
16 des Studienakkreditierungstaatsvertrags.“

Artikel 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 am 
Tag nach der Verkündung in Kraft. Artikel 2, Artikel 3 
und Artikel 4 dieses Gesetzes treten zu dem Zeitpunkt in 
Kraft, zu dem der Studienakkreditierungsstaatsvertrag 
vom 12. Juni 2017 in Kraft tritt. Abweichend von Satz 2 
tritt Artikel 3 Nummer 5 am 1. Januar 2018 in Kraft.

Düsseldorf, den 17. Oktober 2017

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S)  Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Joachim  S t a m p

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n
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Anlage
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Für das Land Baden-Württemberg: 
 
 
Berlin,   den 1. Juni 2017  Winfried  K r e t s c h m a n n 
 

 
Für den Freistaat Bayern: 
 
 
Berlin,   den 1. Juni 2017  Horst  S e e h o f e r 
 
 
Für das Land Berlin: 
 
 
Berlin,   den 1. Juni 2017  Michael  M ü l l e r 
 
 
Für das Land Brandenburg: 
 
 
Berlin,   den 1. Juni 2017  Dietmar  W o i d k e 
 
 
Für die Freie Hansestadt Bremen: 
 
 
Berlin,   den 1. Juni 2017  Carsten  S i e l i n g 
 
 
Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 
 
 
Berlin,   den  1. Juni 2017  Olaf  S c h o l z 
 
 
Für das Land Hessen: 
 
 
Berlin,   den  1. Juni 2017  Volker  B o u f f i e r 
 
 
Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 
 
 
Schwerin,  den  6. Juni 2017  Erwin  S e l l e r i n g 
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Für das Land Niedersachsen: 
 
 
Berlin,   den 1. Juni 2017  Stephan  W e i l 
 
 
Für das Land Nordrhein-Westfalen: 
 
 
Düsseldorf,  den 20. Juni 2017  Hannelore  K r a f t 
 
 
Für das Land Rheinland-Pfalz: 
 
 
Berlin,   den 1. Juni 2017  Malu  D r e y e r 
 
 
Für das Saarland: 
 
 
Berlin,   den 1. Juni 2017  Annegret  K r a m p - K a r r e n b a u er 
 
 
Für den Freistaat Sachsen: 
 
 
Berlin,   den 1. Juni 2017  Stanislaw  T i l l i c h 
 
 
Für das Land Sachsen-Anhalt: 
 
 
Berlin,   den 1. Juni 2017  Reiner  H a s e l o f f 
 
 
Für das Land Schleswig-Holstein: 
 
 
Kiel,   den 12. Juni 2017  Torsten  A l b i g 
 
 
Für den Freistaat Thüringen: 
 
 
Berlin,   den 1. Juni 2017  Bodo  R a m e l o w 

 

– GV. NRW. 2017 S. 806
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Verordnung zur Änderung der
Integrationspauschalen-Verordnung

Vom 8. Oktober 2017

Auf Grund des §  14 Absatz  4 Satz  1 des Teilhabe- und 
Integrationsgesetzes vom 14. Februar 2012 (GV. NRW. 
S.  97) verordnet das Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration im Einvernehmen mit dem 
Ministerium der Finanzen:

Artikel 1

§  3 der Integrationspauschalen-Verordnung vom 29. 
März 2012 (GV. NRW. S. 158) wird wie folgt geändert:

1.   In der Überschrift werden das Komma und das Wort 
„Außerkrafttreten“ gestrichen.

2.  Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 8. Oktober 2017

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Joachim  S t a m p

– GV. NRW. 2017 S. 824

631

Verordnung 
zur Übertragung von Befugnissen 

nach den §§ 57 bis 59
der Landeshaushaltsordnung 

im Geschäftsbereich des Ministeriums 
für Verkehr

Vom 2. Oktober 2017

Auf Grund der §§ 57 Satz 2, 58 Absatz 1 Satz 2 und 59 
Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. 
S.  158) verordnet das Ministerium für Verkehr für die 
Behörden, Landesbetriebe und Einrichtungen meines 
Geschäftsbereichs, soweit erforderlich im Einvernehmen 
mit dem Ministerium der Finanzen:

§ 1

Der Geschäftsführung des Landesbetriebs Straßenbau 
Nordrhein-Westfalen wird die Befugnis übertragen, 
gemäß §  57 Satz  1 der Landeshaushaltsordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV.
NRW. S. 158), die zuletzt durch Gesetz vom 7. April 2017 
(GV. NRW. S. 442) geändert worden ist, in Verträge zwi-
schen Angehörigen des öffentlichen Dienstes und ihrer 
Dienststelle einzuwilligen.

§ 2

(1) Den Bezirksregierungen werden soweit sie für mei-
nen Geschäftsbereich tätig werden, folgende Befugnisse 
übertragen:

1.   gemäß §  57 Satz  1 der Landeshaushaltsordnung in 
Verträge zwischen Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes und ihrer Dienststelle einzuwilligen, soweit 
es sich um Behörden handelt, die der Aufsicht der Be-
zirksregierungen unterliegen,

2.   Verträge gemäß § 58 Absatz 1 Nummer 1 der Landes-
haushaltsordnung zum Nachteil des Landes aufzuhe-
ben oder zu ändern, soweit der Nachteil des Landes 
einmalig nicht mehr als 100 000 Euro und bei fort-

dauernden Leistungen nicht mehr als 50 000 Euro pro 
Jahr beträgt,

3.   Vergleiche gemäß § 58 Absatz 1 Nummer 2 der Lan-
deshaushaltsordnung abzuschließen oder die Zustim-
mung zu gerichtlichen oder außergerichtlichen Schul-
denbereinigungen nach dem Neunten Teil der 
Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBl.  I 
S. 2866), die zuletzt durch Artikel 24 Absatz 3 des Ge-
setzes vom 23. Juni 2017 (BGBl.  I S.  1693) geändert 
worden ist, zu erteilen, soweit die entsprechenden 
Haushaltsmittel zur Deckung der dem Land durch 
den Abschluss des Vergleichs entstehenden Ausgaben 
oder Verpfl ichtungen zur Verfügung stehen und ein 
Gesamtbetrag von 500 000 Euro im Einzelfall nicht 
überschritten wird,

4.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 1 der Lan-
deshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 100 000 
Euro mit einer Stundungsdauer bis zu 18 Monaten 
und bei Beträgen bis zu 40 000 Euro mit einer Stun-
dungsdauer bis zu drei Jahren zu stunden,

5.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 2 der Lan-
deshaushaltsordnung im Falle der

 a)   befristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
75 000 Euro,

 b)   unbefristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
50 000 Euro 

 niederzuschlagen oder

6.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 3 der Lan-
deshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 25 000 Euro 
zu erlassen.

(2) Die Befugnisse nach Absatz  1 können der NRW.
BANK und den nach § 44 Absatz 2 der Landeshaushalts-
ordnung Beliehenen durch Vertrag übertragen werden, 
soweit sie Förderprogramme abwickeln.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht in den Fällen von 
grundsätzlicher Bedeutung oder bei Vergleichen, die zur 
Minderung bei veranschlagten Einnahmen über 500 000 
Euro im laufenden oder in künftigen Haushaltsjahren 
führen können.

§ 3

(1) Die nachstehenden Befugnisse werden auf Landesbe-
triebe und Einrichtungen meines Geschäftsbereichs 
übertragen:

1.   Verträge gemäß § 58 Absatz 1 Nummer 1 der Landes-
haushaltsordnung zum Nachteil des Landes aufzuhe-
ben oder zu ändern, soweit der Nachteil des Landes 
einmalig nicht mehr als 100 000 Euro und bei fort-
dauernden Leistungen nicht mehr als 50 000 Euro pro 
Jahr beträgt,

2.   Vergleiche gemäß § 58 Absatz 1 Nummer 2 der Lan-
deshaushaltsordnung abzuschließen oder die Zustim-
mung zu gerichtlichen oder außergerichtlichen Schul-
denbereinigungen nach dem Neunten Teil der Insol-
venzordnung zu erteilen, soweit die entsprechenden 
Haushaltsmittel zur Deckung der dem Land durch 
den Abschluss des Vergleichs entstehenden Ausgaben 
oder Verpfl ichtungen zur Verfügung stehen und ein 
Betrag von 500 000 Euro im Einzelfall nicht über-
schritten wird,

3.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 1 der Lan-
deshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 50 000 Euro 
mit einer Stundungsdauer bis zu 18 Monaten und bei 
Beträgen bis zu 20 000 Euro mit einer Stundungs-
dauer bis zu drei Jahren zu stunden,

4.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 2 der Lan-
deshaushaltsordnung im Falle der

 a)   befristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
35 000 Euro,

 b)   unbefristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
20 000 Euro

 niederzuschlagen oder

5.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 3 der Lan-
deshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 10 000 Euro 
zu erlassen.
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(2) Absatz 1 gilt nicht in Fällen von grundsätzlicher Be-
deutung oder bei Vergleichen, die zur Minderung bei ver-
anschlagten Einnahmen über 500 000 Euro im laufenden 
oder in künftigen Haushaltsjahren führen können.

§ 4

(1) Dem Landesamt für Besoldung und Versorgung wird, 
soweit es für die Besoldungs- und Vergütungsfälle mei-
nes Geschäftsbereichs zuständig ist, die Befugnis über-
tragen,

1.   Vergleiche gemäß § 58 Absatz 1 Nummer 2 der Lan-
deshaushaltsordnung zur Erledigung von Rechtsstrei-
tigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis der Angestellten 
abzuschließen, soweit die entsprechenden Haushalts-
mittel zur Deckung der dem Land durch den Ab-
schluss eines Vergleichs entstehenden Ausgaben oder 
Verpfl ichtungen zur Verfügung stehen,

2.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Nummer 2 der Lan-
deshaushaltsordnung im Falle der

 a)   befristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
75 000 Euro,

 b)   unbefristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
50 000 Euro

 niederzuschlagen.

(2) Absatz 1 gilt nicht in den Fällen von grundsätzlicher 
Bedeutung oder bei Vergleichen, die zur Minderung bei 
veranschlagten Einnahmen über 500 000 Euro im lau-
fenden oder in künftigen Haushaltsjahren führen kön-
nen.

§ 5

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft und 
mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft. Mit In-
krafttreten dieser Verordnung wird die Verordnung zur 
Übertragung von Befugnissen nach den §§ 57 bis 59 der 
Landeshaushaltsordnung im Geschäftsbereich des Mi-
nisteriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Verkehr vom 24. September 2012 (GV. NRW. S. 458) auf-
gehoben.

Düsseldorf, den 2.Oktober 2017

Der Minister für Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Hendrik  W ü s t

– GV. NRW. 2017 S. 824

Gesetz zur Änderung
haushaltswirksamer Landesgesetze

(Haushaltsbegleitgesetz 2017)
Vom 17. Oktober 2017

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Änderung

haushaltswirksamer Landesgesetze
(Haushaltsbegleitgesetz 2017)

Inhaltsübersicht:

Artikel 1: Änderung des Risikofondsgesetzes

Artikel 2:  Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 
Unterhaltsvorschussgesetzes

Artikel 3: Änderung der Landeshaushaltsordnung

Artikel 4:  Änderung des Krankenhausgestaltungsgeset-
zes

Artikel 5: Inkrafttreten

Artikel 1
Änderung des Risikofondsgesetzes

Das Risikofondsgesetz vom 28. Oktober 2008 (GV. NRW. 
S. 636), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Dezem-
ber 2009 (GV. NRW. S.  656) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz  1 wird nach den Wörtern „deren Ri-
siko die“ das Wort „frühere“ eingefügt.

  bb)  In Satz 3 wird nach den Wörtern „am Grund-
kapital der“ das Wort „früheren“ eingefügt.

  cc)   Satz 4 wird wie folgt gefasst:

     „Das Land Nordrhein-Westfalen hat darüber 
hinaus gegenüber der Ersten Abwicklungsan-
stalt eine Verlustausgleichspfl icht, aufgeteilt in 
eine Eigenkapitalgarantie in Höhe von 72,5 
Millionen Euro, eine Garantie in Höhe von 
409,5 Millionen Euro und eine sonstige Ver-
lustausgleichspfl icht, übernommen.“

  dd)   Satz 5 wird aufgehoben.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Das Sondervermögen hat die Aufgabe, dem 
Landeshaushalt Mittel für die Inanspruchnahme 
des Landes aus den in Absatz 1 genannten Garan-
tien und der dort genannten sonstigen Verlustaus-
gleichspfl icht zur Verfügung zu stellen.“

 c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Unmittelbare Ansprüche der Gläubiger gegen 
das Sondervermögen werden durch dieses Gesetz 
mit Ausnahme der Verpfl ichtungen gemäß §  3a 
nicht begründet.“

2.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 3
  Stellung im Rechtsverkehr“

 b)   In Absatz  1 Satz  1 werden die Wörter „nicht 
rechtsfähig“ durch das Wort “teilrechtsfähig“ er-
setzt. 

 c)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Das Land Nordrhein-Westfalen haftet unmit-
telbar für die Verbindlichkeiten des Sondervermö-
gens; dieses haftet nicht für die sonstigen Verbind-
lichkeiten des Landes.“

3.  Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt:

 „§ 3a
 Kreditermächtigung

  Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Namen 
und für Rechnung des Sondervermögens zur Deckung 
der Ausgaben des Sondervermögens Kredite bis zur 
Höhe von 2 276 000 000 Euro aufzunehmen. Von die-
ser Ermächtigung kann bis zum 31.12.2019 Gebrauch 
gemacht werden. Für die Erbringung des Kapital-
dienstes erfolgen jährlich Zuweisungen an das Son-
dervermögen nach Maßgabe des Haushaltsplans.“

4. § 4 wird wie folgt gefasst:

 „§ 4
 Zuweisung an das Sondervermögen

  (1) Dem Sondervermögen werden aus dem Landes-
haushalt die Einnahmen aus der Avalprovision für die 
vom Land zugunsten der Gläubiger der Phoenix Class 
B Schuldverschreibungen übernommene Garantie 
sowie weitere im Zusammenhang mit den in § 2 Ab-
satz 1 genannten Garantien und der sonstigen Verlust-
ausgleichspfl icht entstehende Einnahmen zugewiesen.

  (2) Das Vermögen des Sondervermögens bildet sich 
aus den Zuweisungen gemäß Absatz 1 sowie den dar-
aus erzielten Erträgen.“
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5.  § 5 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

  „Dies gilt auch für die weiteren im Zusammenhang 
mit den in § 2 Absatz 1 genannten Garantien und der 
dort genannten sonstigen Verlustausgleichspfl icht.“

6.  § 6 wird wie folgt gefasst:

 „§ 6
 Verwendung der Mittel

  Die Mittel des Sondervermögens einschließlich der 
Kreditmittel nach §  3a dürfen ausschließlich zur Er-
füllung von Verpfl ichtungen aus den in §  2 Absatz  1 
genannten Garantien, der dort genannten sonstigen 
Verlustausgleichspfl icht sowie der Kreditaufnahme 
nach § 3a verwendet werden.“

7.   In § 8 Absatz 2 werden nach dem Wort „Forderungen“ 
die Wörter „und Verbindlichkeiten“ eingefügt.

8.  § 9 wird wie folgt gefasst:

 „§ 9
 Aufl ösung

  Das Sondervermögen kann erst nach vollständiger 
Tilgung der aufgenommenen Kredite durch Gesetz 
aufgelöst werden. Ein zum Zeitpunkt der Aufl ösung 
vorhandener Bestand fl ießt dem Landeshaushalt als 
allgemeine Deckung zu.“

Artikel 2
Änderung des Gesetzes zur Ausführung 

des Unterhaltsvorschussgesetzes

Das Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussge-
setzes vom 17. Dezember 1998 (GV. NRW. S.  750), das 
durch Artikel II Nummer 2 des Gesetzes vom 19. Dezem-
ber 2001 (GV. NRW. S. 876) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.   In Absatz  1 werden die Wörter „80 vom Hundert“ 
durch die Wörter „die Hälfte“ ersetzt.

2.   In Absatz  2 werden die Wörter „80 vom Hundert“ 
durch die Wörter „fünf Sechsteln“ ersetzt.

3.  Folgender Absatz 3 wird angefügt:

  „(3) Zum 1. Juli 2019 wird die Zuständigkeit für die 
Geltendmachung der nach §  7 UVG übergegangenen 
Forderungen durch besondere gesetzliche Regelungen 
auf das Land übertragen. Zur Vorbereitung dieser 
Maßnahme legt die Landesregierung dem Landtag 
spätestens bis zum 31. Juli 2018 einen Bericht vor, der 
einen Vorschlag zu der beabsichtigten Übertragung 
der Zuständigkeit und eine Prognose zu deren Aus-
wirkungen enthält. Darüber hinaus berichtet die Lan-
desregierung dem Landtag spätestens bis zum 31. 
März 2019 mit dem Ziel, den Bedarf für eine Anpas-
sung der in Absatz 1 und 2 getroffenen Regelungen an 
die tatsächliche Belastung der betroffenen Kostenträ-
ger unter Berücksichtigung aller kostensteigernden 
und -senkenden Faktoren zu ermitteln, wobei die 
Kommunen gegenüber dem Stand vom 31. Dezember 
2016 nicht stärker mit Kosten belastet werden sollen. 
Gegenstand des Berichts sind die Auswirkungen der 
in Absatz 1 und Absatz 2 getroffenen Regelungen, ins-
besondere die Entwicklung der Leistungsausgaben 
und der nach § 7 UVG eingegangenen Beträge sowie 
von Entlastungstatbeständen.“

Artikel 3
Änderung der Landeshaushaltsordnung

§  55 Absatz  1 der Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. 
1999 S. 1999), die zuletzt durch das Gesetz vom 7. April 
2017 (GV. NRW. S.  442) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst:

„(1) Dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen und 
Leistungen muss eine Öffentliche Ausschreibung oder 
eine Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbe-
werb vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts 
oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen. 
Teilnahmewettbewerb ist ein Verfahren, bei dem der öf-
fentliche Auftraggeber nach vorheriger öffentlicher Auf-
forderung zur Teilnahme eine beschränkte Anzahl von 

geeigneten Unternehmen nach objektiven, transparenten 
und nichtdiskriminierenden Kriterien auswählt und zur 
Abgabe von Angeboten auffordert.“

Artikel 4
Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes

Das Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nord-
rhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 11. Dezember 2007 
(GV. NRW. S. 702, ber. 2008 S. 157), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. 
S. 1062) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 17 wird folgender Satz 6 angefügt:

„Die auf Grund des Gesetzes über die Feststellung eines 
Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2017 (Nachtragshaus-
haltsgesetz 2017) begründete Forderung des Landes in 
Höhe von einhundert Millionen Euro entsteht erst im 
Jahr 2018.“

Artikel 5
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 
Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Artikel 2 tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2017 in Kraft.

Düsseldorf, den 17. Oktober 2017

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S)  Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Joachim  S t a m p

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Andreas  P i n k w a r t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne G e b a u e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Peter B i e s e n b a c h

Der Minister für Verkehr

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Christina  S c h u l z e  F ö c k i n g
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Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie Internationales

Dr. Stephan  H o l t h o f f - P f ö r t n e r

– GV. NRW. 2017 S. 825

Gesetz
über die Feststellung eines Nachtrags 

zum Haushaltsplan
des Landes Nordrhein-Westfalen 

für das Haushaltsjahr 2017
(Nachtragshaushaltsgesetz 2017)

Vom 17. Oktober 2017

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
über die Feststellung eines Nachtrags 

zum Haushaltsplan
des Landes Nordrhein-Westfalen 

für das Haushaltsjahr 2017
(Nachtragshaushaltsgesetz 2017)

Artikel 1

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des 
Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2017 
(Haushaltsgesetz 2017) vom 15. Dezember 2016 (GV. 
NRW. S. 1116) wird wie folgt geändert:

 1.   In § 1 wird die Angabe „72 706 190 600 Euro“ durch 
die Angabe „73 931 596 600 Euro“ ersetzt.

 2.   In § 2 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„1 781 500 000 Euro“ durch die Angabe 

 „1 686 000 000 Euro“ ersetzt.

 3.  § 6 Absatz 10 wird wie folgt gefasst:

 „(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

  Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen 
und Stellen sind 171 zur Förderung der Beschäfti-
gung von schwerbehinderten und diesen gleichge-
stellten Menschen im Sinne von § 2 Absatz 2 und 3 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitati-
on und Teilhabe behinderter Menschen – (Artikel 1 
des Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBl.  I S.  1046, 
1047), das zuletzt durch Artikel 452 der Verordnung 
vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert wor-
den ist, zu verwenden. Soweit die Einstellungsver-
pfl ichtung bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht 
erfolgt ist, werden mit Zustimmung des Ministeriums 
der Finanzen in diesem Umfang Planstellen und 
Stellen in den im Geschäftsbereich des Ministeriums 
des Innern zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt 
und gegebenenfalls umgewandelt. Die 171 Planstel-
len und Stellen teilen sich wie folgt auf die Ressorts 
auf:

 Staatskanzlei: 1
 Ministerium des Innern: 40
 Ministerium der Justiz: 20
 Ministerium für Schule und Bildung: 80
 Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1
  Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 

 Integration: 1
  Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung: 1
 Ministerium für Verkehr: 3
  Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 

und Verbraucherschutz: 3
 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1
 Ministerium der Finanzen: 19
  Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisie-

rung und Energie: 1.“

 4.  § 6b Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2) Stellenverteilung

  Von den im Haushaltsjahr freien oder freiwerdenden 
Planstellen sind 30 Planstellen für die Übernahme 
von Beamtinnen und Beamten nach Absatz 1 zu ver-
wenden, die sich wie folgt auf die Ressorts verteilen:

 Staatskanzlei: 1
 Ministerium des Innern: 8
 Ministerium der Justiz: 4
 Ministerium für Schule und Bildung: 5
 Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1
  Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 

 Integration: 1
  Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung: 1
 Ministerium für Verkehr: 1
  Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 

und Verbraucherschutz: 1
 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1
 Ministerium der Finanzen: 5
  Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisie-

rung und Energie: 1.“

 5.   In § 11 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Ministe-
rium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 
 Verkehr“ durch die Wörter „für Bauen zuständigen 
Ministerium“ ersetzt.

 6.   § 15 Absatz 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 1 Buchstabe a) wird wie folgt gefasst:

   „a)  Grundstücke in Aachen mit einer Gesamtfl ä-
che von zusammen 175  000 Quadratmetern, be-
stehend aus den Grundstücken Gemarkung Aa-
chen, Flur 3, Flurstücke 113, 137 und eine noch zu 
vermessende Teilfl äche von rund 48 300 Quadrat-
metern des Flurstücks 173, Gemarkung Aachen, 
Flur 4, Flurstücke 162, 163 und 180 sowie eine 
noch zu vermessende Teilfl äche von rund 52  500 
Quadratmetern des Grundstücks Gemarkung 
Laurensberg, Flur 22, Flurstück 891,“

 b)   Der Nummer 1 wird folgender Buchstabe f) ange-
fügt:

   „f)  Grundstück in Bad Driburg, Gemarkung 
Driburg, Flur 24, Flurstücke 2596 und 2654 mit 
einer Größe von zusammen 54 378 Quadratmetern 
an die Stadt Bad Driburg,“ 

 c)  Nummer 3 Buchstabe a) wird wie folgt gefasst:

   „a)  Teilfl äche des Grundstücks in der Gemeinde 
Dortmund, Gemarkung Barup, Flur 6, Flurstücke 
746 und 747 sowie Teile der Flurstücke 748 und 
749 mit einer Größe von insgesamt circa 3  400 
Quadratmetern,“

 7.   § 16 wird wie folgt geändert:

 a)  § 16 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

  „(3) Höchstförderbeträge

   Der Gesamtbetrag der gemäß §  13 Absatz  4 des 
Weiterbildungsgesetzes im Jahr 1999 der Volks-
hochschule gezahlten Landesmittel beziehungs-
weise des gemäß §  16 Absatz  5 des Weiterbil-
dungsgesetzes für die Einrichtung möglichen 
Höchstförderbetrags umfasst den gemäß § 12 Ab-
satz  3 des Haushaltsgesetzes 2002 vom 19. De-
zember 2001 (GV. NRW. S.  876) möglichen 
Höchstförderbetrag. Bei Zusammenschlüssen und 
vergleichbaren Kooperationen von Einrichtungen 
werden die jeweiligen Höchstförderbeträge zu-
sammengefasst.“

 b)  § 16 Absatz 4 wird aufgehoben.

 8.  § 20 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 werden die Wörter „Ministerium für 
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport“ durch 
die Wörter „für Sport zuständige Ministerium“ 
ersetzt“.

 b)  In Absatz  2 werden die Wörter „Ministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz“ durch die Wörter „für 
Umwelt zuständige Ministerium“ und die Wörter 
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„Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, 
Mittelstand und Handwerk“ durch die Wörter 
„für Energie zuständigen Ministerium“ ersetzt.

 c)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) Kooperative Baulandentwicklung

   Das für Bauen zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzmi-
nisterium Bürgschaften zu Gunsten der NRW.
BANK für Darlehen an die NRW.URBAN Kom-
munale Entwicklung GmbH, Düsseldorf, zur Vor-
fi nanzierung von Grunderwerb und Grundstücks-
entwicklungsmaßnahmen im Treuhandauftrag 
von Kommunen zur Gewinnung von Grundstü-
cken mit dem Ziel der Verstärkung des geförder-
ten Wohnungsbaus bis zur Höhe von 100 000 000 
Euro zu übernehmen.“

 9.  § 21 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 wird die Angabe 
„40 000 000 Euro“ durch die Angabe „45 000 000 
Euro“ ersetzt.

 b)   In Absatz  2 werden die Wörter „Ministerium für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr“ 
durch die Wörter „für Stadtentwicklung zustän-
dige Ministerium“ ersetzt.

 c)  In Absatz  4 werden die Wörter „Ministerium für 
Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk“ durch die Wörter „für Wirtschaft zu-
ständige Ministerium“ ersetzt.

10.  § 22 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Kunstaustellungen

   Das für Kultur zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, Verpfl ichtungen zur Abdeckung von Er-
satzansprüchen 

  1.   aus der Dauerleihgabe von Kunstwerken an 
die Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-West-
falen bis zur Höhe von insgesamt 110 000 000 
Euro,

  2.   aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstel-
lungsstücken von privaten und öffentlichen 
Leihgebern aus dem In- und Ausland bei der 
Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 
bis zur Höhe von insgesamt 700 000 000 Euro 
und

  3.   aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstel-
lungsstücken von privaten und öffentlichen 
Leihgebern aus dem In- und Ausland bei der 
Akademie-Galerie der Kunstakademie Düssel-
dorf bis zur Höhe von insgesamt 10  000  000 
Euro

   zu übernehmen.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt

   Das für das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt e.V., Köln, (DLR) zuständige Ministe-
rium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Mi-
nisteriums der Finanzen gegenüber der Bundes-
republik Deutschland eine Rückgarantie entspre-
chend dem Finanzierungsanteil des Landes an 
den Betriebskosten des DLR, höchstens bis 
500  000 Euro, zu übernehmen, durch die der 
Bund bei Inanspruchnahme aus Schadensereig-
nissen im Zusammenhang mit Raketen- und Bal-
lonstarts der mobilen Raketenbasis des DLR im 
Ausland anteilig belastet wird.“

11.   In § 24 Absatz 1 werden die Wörter „Ministerium für 
Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter“ durch 
die Wörter „für Gesundheit zuständige Ministerium“ 
ersetzt.

12.   Der dem Haushaltsgesetz 2017 beigefügte Gesamt-
plan (Haushaltsübersicht, Finanzierungsübersicht 
und Kreditfi nanzierungsplan) wird durch den diesem 
Nachtrag beigefügten Gesamtplan ersetzt.

13.   Der dem Haushaltsgesetz 2017 beigefügte Haus-
haltsplan wird nach Maßgabe des diesem Gesetz bei-
gefügten Nachtrags geändert.

Artikel 2

Inkrafttreten

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 17. Oktober 2017

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Joachim  S t a m p

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Andreas  P i n k w a r t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

Der Minister für Verkehr

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz

Christina  S c h u l z e  F ö c k i n g

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie Internationales

Dr. Stephan  H o l t h o f f - P f ö r t n e r
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Anlage zum
Haushaltsgesetz

Haushaltsplan
des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr

2017

Gesamtplan

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)
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Haushaltsübersicht

Einzelplan Einnahmen Einnahmen Ausgaben Verpflich- Ausgaben
tungsermäch-

tigungen
2017 2016* 2017 2017 2016*

(TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR)

01 Landtag 202,8 195,2 134 573,8 14 145,2 135 041,6

02 Ministerpräsident 952,0 927,5 188 489,8 29 225,0 183 155,0

03 Ministerium des Innern 191 392,5 179 610,9 5 379 354,3 282 609,9 5 129 337,0

04 Ministerium der Justiz 1 218 468,4 1 210 014,2 4 150 913,5 62 748,0 4 044 141,1

05 Ministerium für Schule und Bildung 268 935,7 264 797,5 17 776 209,9 308 884,3 17 188 457,2

06 Ministerium für Kultur und Wissenschaft 1 519 541,0 1 422 393,5 8 767 280,3 302 535,4 8 572 291,0

07 Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und
Integration

249 143,9 191 144,9 7 265 477,2 765 582,8 7 002 555,4

08 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung

588 556,7 481 734,8 1 209 632,1 443 631,1 1 105 887,7

09 Ministerium für Verkehr 1 581 774,6 1 563 384,0 2 488 134,1 1 398 205,9 2 437 218,2

10 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz

399 120,4 404 286,9 1 037 318,8 595 054,9 1 016 304,5

11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 3 931 058,6 3 509 125,7 6 007 153,5 490 082,0 5 216 316,7

12 Ministerium der Finanzen 1 068 813,9 1 342 776,3 3 159 013,2 203 196,5 2 213 968,7

13 Landesrechnungshof 144,8 163,8 44 854,4 140,0 41 306,4

14 Ministerium für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie

273 144,7 185 572,3 1 121 017,8 1 019 481,9 725 689,8

16 Verfassungsgerichtshof — 0,2 73,8 — 58,0

20 Allgemeine Finanzverwaltung 62 640 346,6 59 193 953,9 15 202 100,1 271 831,3 14 938 353,3

Zusammen 73 931 596,6 69 950 081,6 73 931 596,6 6 187 354,2 69 950 081,6

*  Stand: 2. Nachtragshaushalt 2016 einschl. endgültigem Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2016 = Vorjahresvergleichszahl

Hinweis:
Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 31 vom 23. Oktober 2017 831

– GV. NRW. 2017 S. 827

F I N A N Z I E R U N G S Ü B E R S I C H T

( Mio EUR )

I. HAUSHALTSVOLUMEN 73.931,6

II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

1. Ausgaben 73.923,5
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt,
Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

2. Einnahmen 72.241,4
(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln,
Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

3. Finanzierungssaldo -1.682,1

III. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) 20.091,9

4.2 abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 18.405,9

4.3 Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 1.686,0

5. zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen —

6. abzüglich Zuführung an Rücklagen 4,2

7. zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren 0,3

8. abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren —

9. Finanzierungssaldo -1.682,1

IV. NACHRICHTLICH
ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) 1.686,0

zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 18.405,9

Kreditermächtigung (brutto) 20.091,9

K R E D I T F I N A N Z I E R U N G S P L A N

( Mio EUR )

I. EINNAHMEN AUS KREDITEN

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. —
vom Kreditmarkt (brutto) 20.091,9

Zusammen 20.091,9

II. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 161,3
am Kreditmarkt 18.405,9

Zusammen 18.567,2

III. NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. -161,3
am Kreditmarkt 1.686,0

Zusammen 1.524,7
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